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Auf die Anfrage Nr. 284/J der Abgeordneten Dkfm. Ilona 

Graenitz und Genossen vom 16. Jänner 1991 betreffend Schutz 

des afrikanischen Elefanten, beehre ich mich folgendes mit

zuteilen: 

ad 1 und 2: 

österreich ist gegenwärtig nicht Mitglied der African Ele

phant Conservation Coordination Group. 

Es werden von österreich aber zahlreiche internationale und 

multilaterale Aktivitäten zum Schutz des afrikanischen Ele

fanten unterstützt: 

So hat österreich 1989 durch eine Antragsteilung im Rahmen 

des Washingtoner Artenschutzabkommens erreicht, daß der afri
kanische Elefant aus Anhang 11 in Anhang I des Abkommens 
übernommen wurde und somit streng geschützt ist. 

Beim Treffen der Vertragsparteien dieses Artenschutzüberein

kommens (sogenannte CITES-Staaten) im Oktober 1989 setzte 

sich österreich darüber hinaus für ein sofortiges weltweites 

Handelsverbot für Elfenbein ein, das mit Jänner 1990 für die 

103 CITES-Staaten in Kraft getreten ist. 

284/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

Voraussichtlich noch im Jahre 1991 wird österreich der IUCN 
beitreten, wodurch eine stärkere Teilnahme in Management

aufgaben zur Erhaltung und Vermehrung der noch bestehenden 

Elefantenpopulationen in Afrika zu erwarten ist. 

Im Rahmen dieser Aktivitäten und Organisationen leistet 

österreich auch finanzielle Beiträge zum Schutz des afrikani

schen Elefanten. Diese werden in Zukunft, insbesondere auch 

nach dem IUCN-Beitritt, noch weiter erhöht werden~ Die allei

nige Bereitstellung von Geldmitteln ohne personelles Mitwir

ken und Einbringen von Know-how an Ort und Stelle erscheint 

jedoch nicht zweckmäßig. 
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